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Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss beschließt
 
die Aufstellung einer Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB für den 
Bereich Imgenbroich - Widdau      
 

Sachverhalt
Die Eigentümer des Grundstückes Imgenbroich, Flur 15, Flurstück 461, Dorfstraße 
23 in Widdau beantragen die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur baulichen Entwicklung für das komplette Grundstück. 
Aufgrund der Situation, dass der größte Teil des Grundstückes im Außenbereich 
liegt, ist eine Bebauung für diesen Teil bisher nicht möglich. Die 
Grundstückseigentümer beabsichtigen das leerstehende Gebäude auf dem 
Grundstück als hochwertigen Wohnraum umzubauen. Notwendig dazu sind die 
Errichtung von Nebengebäuden wie Garagen, Gästehaus und Terrassen. 
 
Für den Bereich des Ortes Widdau wurde am 17. März 1995 der Innenbereich 
nach § 34 BauGB festgelegt. Die Abgrenzung des Innenbereiches wurde sehr eng 
gefasst, um den Dorfcharakter des Ortes zu wahren. Daher verläuft die 
Abgrenzung des festgesetzten Bereichs direkt am vorhandenen Gebäude der 
Antragsteller entlang. Der größte Teil des Grundstückes liegt außerhalb der 
Innenbereichssatzung und gilt damit als Außenbereich in dem weder die 
Errichtung von Garagen und Carports oder Terrassen erlaubt sind. 
 
Das Grundstück liegt nicht im Landschafsschutzgebiet und ist im 
Flächennutzungsplan als  „Gemischte Baufläche“ dargestellt.
 
Durch Aufstellung einer Ergänzungssatzung können einzelne 
Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbezogen 
werden, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des 
angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind. 
 
Die gegenüberliegende Straßenseite der Dorfstraße ist komplett mit einer 
offenen Einzelhausbebauung struktuiert. Daher wird durch die Bebauung des 
Grundstückes 461 die Wahrung des Ortsbildes nicht negativ beeinflusst. Die 
weitere Bebauung des Grundstückes soll der Art und dem Maß der vorhandenen 
nachbarschaftlichen Bebauung entsprechen. 
 
Für den weiteren beantragten Bereich Dorfstraße-Veilchenweg ist keine 
Ergänzungsatzung nötig. Die Grundstücke sind bereits jetzt nach § 34 BauGB 
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bebaubar und sind zum Teil auch schon bebaut, da es sich hier um eine Baulücke 
handelt. 
 
Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, dem Antrag auf Aufstellung einer 
Ergänzungssatzung zuzustimmen. Hiernach können die erforderlichen Unterlagen 
erarbeitet und dem Bau- und Planungsausschuss erneut zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden. 
 

Finanzielle Auswirkungen
Die Antragsteller tragen die Kosten für die Bauleitplanung
 

Anlage/n

1 Antrag Vorlage (öffentlich)
2 Innenbreichssatzung Widdau (öffentlich)
3 Liegenschaftskarte (öffentlich)
4 Luftbild (öffentlich)
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